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Herrn  

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2020-0.828.295 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)4591/J-NR/2020  

Wien, am 11. Februar 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen 

haben am 11. Dezember 2020 unter der Nr. 4591/J-NR/2020 an die Bundesministerin für 

Justiz eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Vandalen-Akt bei Wiener 

Terror-Gedenkstätte“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zur Frage 1: 

• Welche Ergebnisse hat die Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Wien betreffend die 

strafrechtliche Relevanz dieses Vandalen-Aktes ergeben? 

Die Staatsanwaltschaft Wien geht nach Prüfung des bislang bekannten Sachverhaltes 

derzeit von einem Tatverdacht wegen des Vergehens der Störung der Totenruhe nach § 190 

Abs 1 StGB aus. 

Zu den Fragen 2 bis 4:  

• 2. Wurde gegen diese Frau Anzeige erstattet? 

• 3. Wenn ja, aufgrund welcher Straftatbestände? 

• 4. Wenn nein, warum nicht? 
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Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat einen Bericht 

wegen des Verdachts der Sachbeschädigung nach § 125 StGB erstattet. 

 

 

i.V. Mag. Werner Kogler 
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